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Historie 

» Die Gründung der ABDA erfolgte auf der Hauptversammlung des Deutschen Apothekertages  

am 12. Juli 1950 in (West-) Berlin. 

» Zu Ehren von Dr. Hans Meyer (1895-1977) wird seit 1971 die gleichnamige Ehrenmedaille der deutschen 

Apotheker für besondere Verdienste um den Apothekerstand verliehen. 

» Zu den in Westdeutschland ansässigen Kammern und Verbänden kamen im Zuge der Wiedervereinigung 

im Jahr 1990 auch die ostdeutschen Apothekerinnen und Apotheker hinzu. 

» Seit 1998 findet einmal jährlich der Tag der Apotheke statt, den die ABDA ausruft, um die Bedeutung der 

Apotheken und des Berufsstands als Arzneimittelexperten in der Gesellschaft hervorzuheben. 

» Im Jahr 2002 zog die Geschäftsstelle der ABDA von Eschborn nach Berlin um, seit 2019 befindet sich das 

Deutsche Apothekerhaus an seinem heutigen Standort in der Nähe des Reichstags. 

 

Struktur 

» Die Abkürzung ABDA stand bis 1982 für „Arbeitsgemeinschaft der Berufsvertretungen Deutscher 

Apotheker“. Das blieb sie trotz Umbenennung in „Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände“. 

» Die Eintragung als „eingetragener Verein“ (e.V.) ins Vereinsregister beim Amtsgericht Berlin-

Charlottenburg erfolgte im Jahr 2016. Zuletzt geändert wurde die Satzung im Jahr 2025. 

» Die ABDA hat 34 Mitglieder – das sind die 17 Apothekerkammern (LAK) und die 17 Apothekerverbände 

(LAV) der Länder (Nordrhein-Westfalen ist aufgeteilt in Nordrhein und Westfalen-Lippe.). 

» Apothekerkammern sind die demokratisch legitimierten Berufsvertretungen auf Länderebene, 

denen alle approbierten Apothekerinnen und Apotheker als Pflichtmitglieder angehören. 

» Apothekerverbände sind freiwillige, privatrechtliche Zusammenschlüsse von Apothekenleiterinnen und 

Apothekenleitern - und sie vertreten vor allem die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder. 

» Die ehrenamtlichen Organe der ABDA sind: Mitgliederversammlung, Gesamtvorstand und Vorstand. An 

der Spitze der ABDA – und des siebenköpfigen Vorstands – steht ein Präsident oder eine Präsidentin. 

» Einmal pro Jahr tagt die Hauptversammlung des Deutschen Apothekertages; ihre Willensbekundungen 

und Entscheidungen sind von den ABDA-Organen sachgerecht zu berücksichtigen1. 

 
Aufgaben 

» Die Bundesvereinigung bezweckt die Wahrnehmung und Förderung der gemeinsamen 

Interessen der Apothekerkammern und -verbände in Deutschland (§ 1 der ABDA-Satzung). 

» Die ABDA vermittelt den Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den 

Mitgliedsorganisationen und berät sie zu allen wichtigen Vorgängen im Gesundheitswesen. 

» Neben der Wahrung und Pflege der Zusammengehörigkeit aller deutschen Apothekerinnen und 

Apotheker wirkt die ABDA auch auf einheitliche Grundsätze für das Apothekenwesen hin. 

 
1 https://www.abda.de/fileadmin/user_upload/assets/ABDA/ABDA-Satzung_idF_2025-07-01.pdf 


